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6. vereinfachte Änderung des

Bebauungsplanes "Hamich A1"

6. vereinfachte Änderung

Bebauungsplan "Hamich A1"

LA48.00_BP_ent08.dwg

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§9 (7) BauGB)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Allgemeines Wohngebiet 
WA

Zahl der Vollgeschosse, als HöchstmaßI

Art der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB und §4 und 6 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB und §16 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen

(§9 (1) Nr. 2 BauGB und §§22 und 23 BauNVO)

Sonstige Festsetzungen

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen unmittelbar parallel und ohne

Angabe eines Abstandsmaßes untereinander gezeichnet, so fallen sie als Festsetzung/

nachrichtliche Übernahme in einer Linie zusammen.

Die Vermessung als Grundlage für die Planzeichnung beruht auf  ETRS89/UTM.

offene Bauweiseo

GFL 

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger

(Eigentümer, Anwohner, Ver- und Entsorgungsträger)

0,5 Geschossflächenzahl (GFZ)

geneigtes Dach

RECHTSGRUNDLAGEN:

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt

geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474).

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I, S. 132),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und

Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548).

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts -

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des

Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom

22.07.2011 (BGBl. I S.1509)

 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994

(GV. NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 203).

Textliche Festsetzungen

Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB

durch Beschluss des zu- ständigen

Ausschusses vom

 aufgestellt

worden.

Es wird das vereinfachte Verfahren

gem. § 13 BauGB ohne Durchführung

einer Umweltprüfung nach § 2 (4)

BauGB durchgeführt.

Langerwehe, den 

Der Aufstellungs- und

Offenlegungsbeschluss ist gemäß §

2 (1) des Baugesetzbuches

ortsüblich bekannt gemacht worden

am  .

Langerwehe, den



Dieser Plan ist gemäß § 13 i.v.m. § 3

(2) BauGB aufgrund des Beschlusses

des zuständigen  Ausschusses vom

............ in der Zeit vom ............ bis

............ öffentlich ausgelegt worden.

Dies wurde am ............ ortsüblich

bekannt gemacht.






Langerwehe, den 

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat

gemäß § 10 (1) BauGB in seiner

Sitzung am  als

Satzung beschlossen worden.

Langerwehe, den 















Der Satzungsbeschluss des

Bebauungsplanes wurde gemäß § 10

(3) BauGB am 
ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung ist der

Bebauungsplan in Kraft getreten.

Langerwehe, den



    


